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Abb. 9. Norddstliche Hofeinfahrt
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Abb. 7. Holffroat des Hauptgebdudes.
(Samtliche photographischen Aufnahmen sind von A Teichmann, Bascl.

Abb. 8. Grundriss vom Il. Stock. Masstab | : ¢

Dabei hat sich die Sachlage in Bezug
auf die Wertung der Regulierung fiir uns
etwas verdandert. Einmal scheidet durch
die  schweizerische Zustimmung zum
Kembser-Kanal die Ueberwindung der
Isteiner-Schwelle aus der Diskussion. So-
dann haben die zustindigen schweizeri-
schen Fachleute die Zweckmissigkeit und
Durchfithrbarkeit des Regulierungs-Ent-
wurfes 1924, der unterhalb Istein Halt
macht, anerkannt.!) Dieser letzte, baureife
Entwurf ist bearbeitet worden in Anpas-
sung an die inzwischen getroffenen Ver-
einbarungen hinsichtlich des Seitenkanals.
Die badischen Bearbeiter des Entwurfs
konnten somit, gestitzt auch auf ihre
genaue Kenntnis der Stromverhiltnisse,
von veridnderten Grundlagen ausgehen,
die zum Teil den schweizerischen Ver-
fassern der frithern DProjekte nicht zur
Verfiigung standen. Die Darstellung dieses
,Projektes 1924“ und seiner interessanten
Unterlagen wird in unserem Blatte dem-
nachst erfolgen! sie wird auch erkennen
lassen, wie wenig dabei vom | Projekt
1921“ in grundsitzlicher Beziehung ab-
gewichen worden ist.

1) Vergl, unsere beziigl. Mitteilung Bd. 84, S. 288
(13. Dezember 1924); ferner S. 148 dieser Nr,
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Elektrizitatswerkes Basel.
Vergangenes Jahr hat sich das
<0 Elektrizitatswerk Basel mit sei-

nen Verwaltungsridumen, Werk-
statten und Magazinen aus einer

=M= —WCITILYs: ooF = 4 engen und unzweckmassigen

Unterkunft befreit und hat einen

zeitgemdssen Neubau bezogen,

.L der in seiner vollkommenen

R — Schlichtheit und Sachlichkeit

dem heutigen Ideale eines Inge-
nieurbaues entspricht. Den mei-
sten Birgern freilich ist es zu
schlicht ausgefallen; die Kritik der Strasse stimmt ja nicht
immer mit den Ansichten des Fachmanns tberein. Denn
so ist einmal der grosse Haufe: er hilt in der Theorie
sehr darauf, dass der Staat mit seinem Gelde, dem Gelde
des Steuerzahlers haushilterisch umgehe, aber anderseits
soll das Gemeinwesen prunkvoll dastehen, Hausteinfassaden
zum allermindesten, und nicht allzu knappen plastischen
Schmuck: wenn man auch nicht gerade zum Hurrahbarock
der neunziger Jahre zuriickkehren mochte, so will man
daneben doch auch keinen drmlichen Eindruck machen.
Der Bau ist zwischen der Margarethenbricke, der
Ueberfithrung tber die Elsdsserbahn, gleich beim Ausgang
aus dem Bundesbahnhof, und dem Margarethenhiigel mit
seinem alten Kirchlein, das man auf nebenstehender Abb, 6
durch eine Hofausfahrt mit seiner feinen Silhouette erblickt,
errichtet worden, nicht zu weit von den Geschiftslagen der
Stadt, und an einer Stelle, die sich wegen” nichtlichen
Eisenbahnlirms nicht gerade vorziiglich fiir Wohnbauten
eignet. Auf die Nachbarschaft brauchte nicht gross Riick-
sicht genommen zu werden, denn die nahen Hauser im
bescheideneren Villenstil sind keine hervorragenden Kunst-
werke und ohnehin untereinander uneins. So durfte man
vor allem die Anforderungen der Geschiftsabwicklung bei
der Anordnung der Baugruppe zum Ausdruck bringen, und
dabei ergab sich eine Gliederung um zwei Hofe und eine
Staffelung von hohen zu niedrigen Bauten von derMargrethen-
strasse aus bis hinten an den spitzwinklig endenden Bauplatz.
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An der Strasse, dort wo das Publikum
etwas zu suchen hat und die Strassenbahn
vorbeifahrt, steht der eigentliche Verwal-
tungsbau. Kein Giebel, kaum ein Dachvor-
sprung, mit Ausnahme des Eingang nichts,
was zum tberlieferten Bauzierart gehort.
Eine glatte Fassade in stumplgelbem Juras-
sitverputz; die Fenster des Erdgeschosses
mit steinernen Gew#nden und Rundbogen,
die schlichten Fenster der obern Geschosse
ohne Steingewinde in den Putz geschnitten.
Zwischen dem dritten und dem vierten
Stock ein breites flaches Gurtgesims, das
dem Bau seinen Halt in der Proportion
verleiht; wiirde man es sich wegdenken,
so erschiene das Bauwerk eher wie eine
Fabrik als wie ein 6ffentlicher Verwaltungs-
bau, der gewiss um eine Art von Wirde in
seiner Erscheinung nicht geschmailert wer-
den darf. Diesem Zweck dient der Eingang
mit einer Lisenenteilung, welche die Pro-
portion der Fassade wiederholt, mit zwei
altdorischen S#ulen und schlicht, etwa in
Formen des Empirstils gebildeten Laternen,
die davorgestellt sind und auch nachts wie
ein Emblem des Bauwerks leuchten.

Diese einfache Gestaltung des Haupt-
traktes war schon deshalb nicht zu um-
gehen, weil sie den Fassaden der Maga-
zine und Werkstétten und deren Hofen entsprechen musste,
und bei diesen war doch jede Architekturmacherei in ge-
wohnlichem Sinne ausgeschlossen. So konnten aber bei
der ganzen Baugruppe Material, Farbe, Verhiltnisse und
Profile sich gleich bleiben. Der erste Hof ist axial durch-
gebildet, wobei die Axe einerseits durch das als Risalit
gebildete Treppenhaus mit den [lalbkreisfenstern, ander-
seits durch ein Uhrtirmchen auf dem Verbindungsfligel
bestimmt ist. Die Fligel an den Seitenstrassen sind drei-
stockig und durch eine Briicke tiber der einen Durchfahrt
mit dem Verwaltungsbau im I. Stock verbunden (Abb. g).
Der hintere Hof ist eigentlicher Werkhof und von ein-
stockigen Schuppen und Werkstitten fiir grobere Arbeiten
eingerahmt,

Das ganze Bauwerk mit allen Aussenmauern, Decken
und Stitzen wurden in Eisenbeton erstellt; die innern
Winde, die nach Umstidnden leicht versetzbar sein miissen,
sind aus Schlackenplatten errichtet. Das ist auch darum
von Vorteil, weil das Elektrizititswerk noch nicht alle Raume
selbst benotigt und einen Teil davon vermieten kann.

Durch die ganze Lingsaxe ziehen sich die beiden
grossen, hellen Korridore; derjenige des Erdgeschosses ist
gegeniiber dem Eingang zu einem langgezogenen Achteck
erweitert (Abbildung 1 und 10); denn hier spielt sich der
Verkehr mit dem Publikum ab, hier ist die Kasse und Aus-
kunft, hier laufen die Einziiger aus und ein, hier fithrt die
Treppe nach oben und der Durchgang in die Hofe. Die
Durchbildung der Treppen und Korridore gemahnt in Pro-
filen und Farben an Eisen und Zement und redet ganz die
Sprache knappster Zweckmissigkeit. Alles, was an Wohn-
hausbau erinnert, ist vermieden worden. Profile und Decken
sind in eisengrauem Jurassitverputz gehalten, dauerhaft und
sauber, die Fiillungen in lichtem Gelb; die Formen der
Ttiren sind von scharfer Strenge. Verwandte Farben wieder-
holen sich in den einzelnen RiAumen; etwas reicher aus-
gestattet wurden nur das Zimmer des Direktors und ein
Sitzungszimmer.

Das Kellergeschoss enthalt neben Archiven und Ver-
suchsrdumen die Heizung, die einer besondern Erwihnung
wert ist. Das Wasser wird zum Teil durch Oefen erwirmt
und durch Pumpen in die Heizkorper gebracht; daneben
findet aber auch die Erwirmung des Wassers durch den
elektrischen Strom in gewaltigen isolierten Boilern statt.
Verftigt das Werk (iber Strom, den es sonst nicht verwen-
den kann, so tritt diese elektrische Heizung als wirtschaft-
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Abb. 10. Schalterhalle im Erdgeschoss des Haupigebdudes.
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Abb. 11. Priifraum fiir Elektrizitits.Z#hler.

lich vorteilhafter in Kraft; ist kein berschiissiger Strom
vorhanden, so miissen die Oefen mit Koksfeuerung in
Betrieb gesetzt werden. Dieses Doppelsystem fillt natiir-
lich nicht fir den Privaten in Betracht, weil er nie iber
Abfallstrom verfiigt.

Fiir Komfort und Hygiene der Arbeiter ist in aus-
reichender Weise gesorgt worden. Auf den Korridoren sind
verschliessbare Wandkisten fiir die Garderobe ; dazu kommen
gute Waschgelegenheiten. Fir Arbeiter, die durchnisst von
Revisionen zurtickkommen, ist ein Trockenraum eingerichtet.
Im Hofe befindet sich ein recht praktischer und auch formal
gut gestalteter Unterstand fiir Fahrrader,

Die Urheberschaft des Baues ist etwas verwickelt. Die
Vorentwiirfe aus dem Elektrizititswerk selbst haben viele
der wichtigsten Baugedanken vorausgenommen oder einge-
leitet. Das Baudepartement des Kantons Basel-Stadt hat
dann einen ersten Entwurf ausgearbeitet, der dem Grossen
Rat vorgelegen hat. Spiter wurde er aber noch einer griind-
lichen Umarbeitung unterzogen, wobei Architekt Otto Burck-
hardt als stindiger Berater des Elektrizititswerks mitwirkte
und besonders bei den Fragen kiinstlerischer Gestaltung
von bestimmendem Einfluss war.

Basel, im Mirz 1925, Dr. Albert Baur.
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Resolution.

yDie auf Einladung des Vereins zur Wahrung der Rheinschiff-
fahrtsinteressen am 27. Februar 1925 in Mannheim versammelten
Vertreter simtlicher rheinischer Handelskammern und fithrenden
Fachkorperschaften der Industrie, Landwirtschaft und Schiffahrt
nehmen zur Frage des Ausbaues des Oberrheins zwischen Strassburg
und Basel wie folgt Stellung:

1. Die Ausfiihrung des franzosischen Vorhabens eines Seiten-
kanals von Strassburg nach Basel wiirde, wie eine eingehende Priifung
Sachverstindiger ergeben hat, eine wesentliche Erschwerung und
Verdnderung des Betriebes der Rheinschiffahrt gegeniiber der bis-
herigen Art der Betriebfiihrung auf dem freien Strom zur Folge haben.
(Gefahrvolle Navigation, besonders zu Tal; schwieriges Ankern und
Aufdrehen der Fahrzeuge. Nautisch gefahrvolle Schleuseneinfahrten;;
Zeitverlust an den Schleusen. Unméglichkeit, plotzliche Verkehrs-
anschwellungen glatt aufzunehmen. Abhingigkeit von Betrieb-
stérungen an den Schleusen. Gefahr von Dammbriichen und Leer-
laufen einzelner Haltungen. Eisbildung im Winter.)

Die in Art. 358 des , Friedensvertrages* geforderte Voraus-
setzung fiir den Bau des Seitenkanals, dass die Schiffbarkeit weder
im Rheinbett noch in den etwa an seine Stelle tretenden Ablei-
tungen beeintrdchtigt, noch die Schilfahrt erschwert werden darf,
kann daher keinesfalls als erfiillt angesehen werden. Der Ersatz des
freien Rheins durch den Seitenkanal wiirde vielmehr die freie Schiff-
fahrt auf der Strecke Strassburg-Basel tatsichlich aufheben und auf
der iibrigen Strecke zum Teil stark beeintrichtigen.

2. Der Bau des Seitenkanals wiirde fiberdies die grundsitzlich
von der Zentralkommission fiir die Rheinschiffahrt genehmigte
Regulierung des genannten Abschnittes tatsdchlich in Frage stellen.
Mit der Regulierung sind jedoch im Oberrheingebiet auf der Strecke

VERWALTUNGS-GEBAUDE DES

bis Strassburg gerade in den letzten Jahrzenten derart eingehende
und — wie der Schiffahrt bekannt ist und durch die Verkehrszahlen
bewiesen wird — giinstige Erfahrungen gesammelt worden, dass die
Fortsetzung des Regulierungswerkes bis Basel als einer gross-
ziigigen Kulturarbeit von internationaler Bedeutung nicht nur eine
volkswirtschaftliche Notwendigkeit fiir die beteiligten Lander, sondern
unter dem zu beachtenden Gesichtspunkt der Freiheit der Schiffahrt
die allein in Frage kommende technische Moglichkeit der Verbes-
serung der Schilfbarkeit bis Basel darstellt. (Vorteile der Regulierung:
Unbegrenzte Entwicklungsmoglichkeit. Leichte Anpassungsfihigkeit
bei plétzlichen Verkehrsanschwellungen. Technisch einheitlicher
Schiffahrtsverkehr von Rotterdam bis Basel. Wirtschaftliche Ueber-
legenheit. Fehlen der Nachteile eines Kanalbetriebes.)

3. Angesichts der aussergew6hnlichen Bedeutung der zu treffen-
den Entscheidungen fiir den gesamten Rheinverkehr wie fiir die Volks-
wirtschaft aller Linder des gesamten Rheinstromgebietes, insbeson-
dere des Oberrheins, wird fir notwendig gehalten, dass das amtliche
Projekt des linksrheinischen Seitenkanals Strassburg-Basel, ebenso
wie es mit dem einer Regulierung geschehen ist, schnellstens voll-
stindig und mit eingehenden Erlduterungen versehen der Oeffent-
lichkeit iibergeben werde." — .

Von unserem Standpunkt, dem der schweizerischen
Rheinschiffabrts-Interessen, kann man es nur begriissen,
dass die praktisch erfahrenen Schiffahrtskreise des Mittel-
und Niederrheins sich der Wahrung der Schiffahrtsinteressen
auch auf der Rheinstrecke Strassburg-Basel tatkraftig an-
nehmen; verfiigen sie doch tber die nétige Sachkenntnis
zur Beurteilung der technischen und wirtschaftlichen Ver-
hiltnisse dieser auch fir uns eminent wichtigen Fragen.
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Abb. I Erdgeschoss-Grundriss, Abb. 2 Schnitt der Gesamtanlage, Masstab 1:600. — (Text hierzu Seite 141,)
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Abb. 3.

HAUPTFRONT AN DER MARGARETHENSTRASSE

Abb. 4. HAUPTEINGANG
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DAS VERWALTUNGSGEBAUDE DES ELEKTRIZITATSWERKS BASEL
Abb, 5. VON ST. MARGARETHEN AUS GESEHEN
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Abb. 6. HOFAUSFAHRT MIT DURCHBLICK AUF ST. MARGARETHEN




	Verwaltungs-Gebäude des Elektrizitätswerkes Basel
	Anhang

